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Fragen rund um das Diziplinarrecht

Wo ist das Disziplinarrecht geregelt?
Das Disziplinarrecht ist für Schüler und 
Schülerinnen im Bereich der Volksschule 
in den §§ 24bis - 24sexies des Volksschulgeset-
zes vom 14. September 1969 geregelt. Die 
kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen 
verfügen über eine separate Disziplinar-
ordnung (Absenzen- und Disziplinarord-
nung der kantonalen Mittelschulen vom 
30.4.2007 [BGS 414.481] und der kantona-
len Berufsfachschulen vom 23.6.2009 [BGS 
416.353.13]). Nebst diesen Erlassen finden 
sich auch in den Haus- und Schulordnun-
gen Regeln zum Verhalten in der Schule 
und auf dem Schulareal. Diese Bestim-
mungen sind ebenfalls verbindlich.
    
Welche Pflichten haben die Schüler 
und Schülerinnen?
Zu den Pflichten gehören insbesondere: 
regelmässiger und pünktlicher Schulbe-
such, Befolgen der Anordnungen der 
Schulleitung und des Lehr- und Schulper-
sonals, Vermeiden der Störung des Unter-
richts und des Schulbetriebs, Verbot un-
lauteren Verhaltens und jede Form von 
psychischer und physischer Gewaltandro-
hung oder Gewaltanwendung sowie Haf-
tung für Schäden. 

Wer kümmert sich um das Einhalten 
der Disziplinarvorschriften?
Für die Aufrechterhaltung eines geord-
neten Schulbetriebs sind die Schullei-
tung bzw. das Rektorat und die Lehrper-
sonen verantwortlich. Sie intervenieren 
bei einer Störung und können Massnah-
men gegen einen Schüler oder eine Schü-
lerin ergreifen. Aber auch die Eltern ha-
ben gewisse Mitwirkungspflichten, denen 
sie nachkommen müssen. So sollen sie da-
für sorgen, dass ihre Kinder in der Schule 
nicht unbegründet fehlen, sie ermahnen, 
die Anordnungen der Schule zu beachten 
und mit den Lehrpersonen und der Schule 
zusammenarbeiten. Zudem sind die Eltern 
in erster Linie für die Erziehung ihrer Kin-
der verantwortlich.

Welche Massnahmen kommen bei ei-
nem Fehlverhalten in Frage?
Die Schulverantwortlichen können bei ei-
nem Fehlverhalten einer Schülerin oder 
eines Schülers pädagogische und diszip-
linarische Massnahmen ergreifen. Päda-

gogische Massnahmen dienen in der Re-
gel als erstes Mittel gegen Störungen und 
Beeinträchtigungen im Schulbetrieb. Zu 
diesen Massnahmen zählen z.B. Gesprä-
che mit dem Schüler oder der Schülerin, 
Vereinbarungen, Gebote und Verbote. 
Disziplinarische Massnahmen sind in Be-
tracht zu ziehen, wenn das Fehlverhalten 
schwer wiegt oder pädagogische Mass-
nahmen zu keiner Verhaltensänderung 
geführt haben. 
Disziplinarische Massnahmen sind u.a.:

Mündlicher Verweis, mündliche Er-• 
mahnung;
Wegweisung aus dem Unterricht;• 
Schriftliche Verwarnung/Ermahnung, • 
schriftlicher Verweis;
Arbeitseinsatz in der Schule;• 
Busse;• 
Androhung der Wegweisung von • 
der Schule;
Wegweisung von der Schule.• 

Welche Disziplinarmassnahme ist zu 
treffen?
Liegt ein schuldhafter Verstoss gegen 
eine Vorschrift des Disziplinarrechts oder 
der Schul- oder Hausordnung vor, kann 
(aber muss nicht) eine Disziplinarmass-
nahme getroffen werden. Den Schulver-
antwortlichen steht hinsichtlich der Wahl 
der zu treffenden Disziplinarmassnahme 
ein Ermessensbereich zu. Bei der Aus-
übung des Ermessens müssen sie die Ver-
fassungsgrundsätze beachten und insbe-
sondere das Rechtsgleichheitsgebot und 
das Verhältnismässigkeitsprinzip befol-
gen. Verhältnismässig ist eine Diszipli-
narmassnahme dann, wenn sie geeignet, 
erforderlich und für die Betroffenen zu-
mutbar ist, um die Ordnung in der Schule 
wiederherzustellen.

Beispiel für eine unverhältnismässige 
Disziplinarmassnahme: Ein Schüler stellte 
ein manipuliertes Bild, das den Kopf einer 
Lehrperson auf einem fremden halbnack-
ten Körper zeigte, ins Informatiknetz der 
Schule. Auf Grund dieses Vorfalls wurde 
er von der Schule ausgeschlossen. Nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
kommt der Ausschluss von der Schule nur 
als letzte und schärfste Massnahme in Be-
tracht. Der Ausschluss war in diesem Fall 
nicht verhältnismässig, da es sich um ei-
nen einmaligen derartigen Verstoss han-

delte und gegen den Schüler bisher nie 
eine Disziplinarmassnahme ergangen war 
und zudem eine geeignete mildere Mass-
nahme zur Verfügung stand (z.B. vorüber-
gehende Wegweisung).

Darf ein Fehlverhalten ausserhalb der 
Schule bzw. einer Schulveranstaltung 
sanktioniert werden?
Die Schule darf ein Fehlverhalten ausser-
halb des Schulareals bzw. einer Schulver-
anstaltung (Unterricht, Pausen, Schulrei-
sen und –lager o.ä.) grundsätzlich nicht 
mit einer Disziplinarmassnahme sanktio-
nieren. Wirkt sich dieses jedoch unmittel-
bar auf den Schulbetrieb aus, kann eine 
Sanktion in Betracht kommen.

Beispiel für einen Ausnahmefall: Ein 
Schüler schlägt einem anderen Schüler 
unmittelbar neben dem Schulgelände die 
Faust ins Gesicht. Der Schüler kommt dar-
aufhin verletzt in die Schule. Die Klassen-
lehrperson kümmert sich um den verletz-
ten Schüler. Der Unterricht kann deshalb 
nicht rechtzeitig beginnen und der Schul-
betrieb wird dadurch gestört. Gegen den 
fehlbaren Schüler kann daher eine Diszip-
linarmassnahme ausgesprochen werden.

Welche Verfahrensregeln sind zu be-
achten?
Bevor eine schriftliche Disziplinarmass-
nahme getroffen wird, haben die betrof-
fenen Schüler oder Schülerinnen oder bei 
Unmündigen deren Eltern das Recht, an-
gehört zu werden. Die förmliche Anord-
nung einer Disziplinarmassnahme stellt 
eine Verfügung dar und muss daher eine 
Begründung sowie eine Rechtsmittelbe-
lehrung enthalten. 

Wie kann eine Disziplinarmassnahme 
angefochten werden?
Gegen eine von den Schulverantwortli-
chen verfügte Disziplinarmassnahme kann 
bei der zuständigen Instanz Beschwerde 
erhoben werden. Im Berufsbildungsbe-
reich ist dies die Beschwerdekommission 
der Berufsbildung,  im Mittelschulbereich 
das DBK und im Volksschulbereich das 
AVK, das im Namen des DBK entscheidet. 
Die Entscheide der genannten Behörden 
können ans Verwaltungsgericht weiterge-
zogen werden.
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